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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anzeige-
vorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbesondere Pik-
togrammen, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
Anspruchs 1
[0002] Das Dokument US 2009/167782 A1 offenbart
eine Anzeigevorrichtung mit den Merkmalen des Ober-
begriffs.
[0003] Aus dem Dokument DE 10 2007 062 510 A1 ist
bekannt, dass eine Anzeigevorrichtung eingangs ge-
nannter Art ein Erfassungsmittel und ein Vergleichsmittel
aufweist. Mit dem Vergleichsmittel kann eine von dem
Erfassungsmittel erfasste Information über das ange-
zeigte Bild verglichen werden. Mit dem Erfassungsmittel
kann der Strom erfasst werden, der notwendig ist, um
das angezeigte Bild mittels des Anzeigemittels zu erzeu-
gen. Erfasst wird der Strom, den das Anzeigemittel auf-
nimmt. Dieser Wert wird mit einem Referenzwert vergli-
chen. Weicht der erfasste Strom von dem Referenzwert
ab, kann davon ausgegangen werden, dass die Anzei-
gevorrichtung eine Störung hat und das Bild, das darge-
stellt werden sollte, nicht richtig darstellt.
[0004] Durch die Erfassung des Stroms allein, wie
auch in dem Dokument DE 10 2007 062 510 A1 festge-
stellt ist, kann jedoch nicht zweifelsfrei festgestellt wer-
den, ob ein Fehler vorliegt oder nicht. Es kann nämlich
vorkommen, dass zwei verschiedene anzuzeigende Bil-
der zu einer identischen Stromaufnahme führen. Das ist
immer dann der Fall, wenn die Anzahl der Pixel mit einer
Farbe und Helligkeit bei den beiden Bildern gleich, die
Pixel aber verschieden über die beiden Bilder verteilt
sind. In dem Dokument DE 10 2007 062 510 A1 wird
dazu vorgeschlagen, die Bilder um weitere Informationen
zu ergänzen, die in einem Bereich des Anzeigemittels
dargestellt werden, der für den Betrachter nicht einseh-
bar ist, weil er abgedeckt ist. Diese weiteren Informatio-
nen, in dem Dokument DE 10 2007 510 A1 sind diese
als Zusatzmuster bezeichnet, führen dazu, dass die
Stromaufnahmen der beiden Bilder unterschiedlich sind
und die Bilder dadurch unterscheidbar sind.
[0005] Aber auch die Verwendung der Zusatzmuster
führt letztlich nicht dazu, dass sichergestellt ist, dass tat-
sächlich das anzuzeigende Bild dem angezeigten Bild
entspricht. Die Stromaufnahme des Anzeigemittels
könnte nämlich auch aus anderen Gründen, die nichts
mit dem anzuzeigenden Bild oder dem angezeigten Bild
zu tun haben, von dem Referenzwert abweichen.
[0006] Die aus dem Dokument DE 10 2007 510 A1
bekannte Vorrichtung dient zur Anzeige des Bildes, des-
sen Bilddaten in dem Bildspeicher abgelegt sind. Es ist
nicht beschrieben, dass in dem Bildspeicher mehrere Bil-
der abgelegt sein können, zwischen denen ausgewählt
werden kann, um dann das ausgewählte Bild mit dem
Anzeigemittel darzustellen.
[0007] Anzeigevorrichtungen bei denen mehrere Bil-
der in einem Bildspeicher abgelegt sind, von denen dann
eines ausgewählt werden kann, um dieses darzustellen,

werden in Notbeleuchtungen von Gebäuden als Ret-
tungswegkennzeichenleuchte (auch als Rettungszei-
chenleuchte bezeichnet) zur Anzeige von Rettungsweg-
kennzeichen eingesetzt. Die Rettungswegkennzeichen
sind in den Bildspeichern abgelegt. Durch die von einem
Steuergerät zur Rettungswegkennzeichenleuchte über-
tragene Anweisung wird bestimmt, welches Rettungs-
wegkennzeichen angezeigt wird. Mit dieser Art Rettungs-
wegkennzeichenleuchte ist eine dynamische oder adap-
tive Fluchtweglenkung möglich, wie sie zum Beispiel in
dem ZVEI Merkblatt 330013:2016-5 "Adaptive Flucht-
weglenkung" beschrieben ist. In Abhängigkeit von der
konkreten Lage in einem Fall in dem ein Gebäude eva-
kuiert werden muss, können durch eine dynamische
Fluchtweglenkung oder eine adaptive Fluchtweglenkung
die Personen, die das Gebäude verlassen, geleitet wer-
den. Dadurch können diese Personen möglichst schnell
aus dem Gefahrenbereich heraus, von dem Gefahren-
bereich weg und/oder an dem Gefahrenbereich vorbei-
geführt werden.
[0008] Aus der WO 2005/079328 ist ein System zur
Fluchtwegslenkung bekannt. Teil der Erfindung ist eine
Anzeigevorrichtung, die in mehrere Bereiche unterteilt
sein kann. Zur Fluchtweglenkung ist es hier möglich, ne-
ben einem feststehenden Begriff auf einem Displayteil
Richtungspfeile ein- und auszuschalten, um dem Be-
trachter einen sicheren Weg aus der Gefahrenzone zu
signalisieren.
[0009] Aus dem Dokument DE 20 2007 011 542 U1 ist
eine Hinweisleuchte mit einer elektrischen Bildwiederga-
beeinheit bekannt, bei der die Bildwiedergabeeinheit ein
Display ist. Die Hinweisleuchte weist einen Bildspeicher
zur Speicherung von Bildinformationen sowie eine Steu-
ereinheit zum Ansteuern des Displays auf Basis der ge-
speicherten Bildinformationen auf. Die Hinweisleuchte
kann Teil einer Notbeleuchtung sein.
[0010] Bisher ist nicht bekannt, dass bei einer Ret-
tungswegkennzeichenleuchte eine automatische Über-
prüfung möglich ist, mittels der festgestellt werden kann,
ob das Rettungswegkennzeichen gemäß der Anweisung
oder aufgrund eines Fehlers oder Defektes ein anderes
oder gar kein Rettungswegkennzeichen anzeigt. Eine vi-
suelle Überprüfung der Rettungswegkennzeichenleuch-
te ist zwar möglich, aber mit einem sehr hohen Aufwand
verbunden, da bei jeder Leuchte geprüft werden muss,
ob jede mögliche Anweisung zu der gewünschten Anzei-
ge des ausgewählten Rettungswegkennzeichens führt.
[0011] Die in den Dokumenten DE 10 2007 062 510
A1 und WO 2005/079328 offenbarte technische Lehre
gibt einem Fachmann keinen Hinweis, wie geprüft wer-
den kann, ob tatsächlich das ausgewählte Rettungs-
kennzeichen dargestellt ist oder nicht. Die in dem Doku-
ment DE 10 2007 062 510 A1 offenbarte technische Leh-
re ist lediglich auf eine Funktionsprüfung der Anzeige-
vorrichtung ausgerichtet.
[0012] Ähnliche Probleme können bei anderen An-
wendungen von Anzeigevorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art entstehen.
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[0013] Der Erfindung liegt daher das Problem zugrun-
de, eine aus dem DE 10 2007 062 510 A1 bekannte An-
zeigevorrichtung so zu verändern, dass eine automati-
sche Überprüfung des tatsächlich angezeigten Bildes
möglich ist.
[0014] Dieses Problem wurde erfindungsgemäß durch
eine Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 gelöst.
[0015] In einer erfindungsgemäßen Anzeigevorrich-
tung sind also Erfassungsmittel vorgesehen, mit denen
es möglich ist, als Information über das angezeigte Bild
eine Information aus dem angezeigten Bild zu gewinnen,
um zu erkennen welches Bild angezeigt ist und um dann
mit dem Vergleichsmittel automatisch zu überprüfen, ob
das Anzeigemittel der erfindungsgemäßen Vorrichtung
das Bild anzeigt, zu dessen Anzeige die erfindungsge-
mäße Vorrichtung angewiesen worden ist.
[0016] Aus dem Dokument US 2015/0341631 A1 ist
eine Anzeigevorrichtung bekannt, die in einen Testzu-
stand versetzt werden kann, in dem von einem Bild-
schirm ein vorbestimmtes Testbild angezeigt werden
soll. Ein Erfassungsmittel erfasst den Bildschirminhalt
und anschließend wird der erfasste Inhalt mit dem vor-
bestimmten Testbild verglichen. Bei dem Testbild han-
delt es sich nach dem Dokument vorzugsweise um ein
Monochrombild, dessen Farbe von einem Farbsensor
als Erfassungsmittel erfasst wird.
[0017] Mit der Anzeigevorrichtung ist lediglich eine
Funktionsprüfung der Anzeigevorrichtung in einem Test-
modus möglich. Eine Inhaltskontrolle im laufenden Nor-
malbetrieb, nämlich ob das richtige Bild dargestellt wird,
ist auch mit der in dem Dokument US 2015/0341631 A1
beschriebenen Funktionsprüfung nicht möglich.
[0018] Über das Ergebnis der Überprüfung kann eine
erfindungsgemäße Vorrichtung eine Meldung machen.
Dazu kann die Anzeigevorrichtung ein Meldemittel auf-
weisen, mit dem gemeldet werden kann, wenn mittels
des Vergleichsmittels festgestellt wird, dass das von dem
Anzeigemittel angezeigte Bild nicht dem gemäß der An-
weisung auszuwählenden Bild, der der in der Anweisung
enthaltenen Information, den gespeicherten Bilddaten,
deren Auswahl die Anweisung enthalten hat, oder der
diesen Bilddaten zugeordneten Information entspricht.
Die Meldung kann von einem optischen oder akustischen
Melder des Anzeigemittels sichtbar gemacht werden.
Ebenso ist es möglich, dass das Meldemittel mit einem
Ausgang verbunden ist, über welchen eine Meldung über
das Ergebnis des Vergleiches an eine andere Vorrich-
tung weitergegeben werden kann.
[0019] Der Bildspeicher, das Verarbeitungsmittel, das
Vergleichsmittel und/oder das Meldemittel können Teile
einer oder mehrerer Schaltungen, auch integrierter
Schaltungen sein.
[0020] Grundsätzlich sind verschiedene Ausführun-
gen der Erfindung möglich, die auf unterschiedlichen
Prinzipien der Erfassung des angezeigten Bildes beru-
hen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, das angezeigte
Bild oder Teile des angezeigten Bildes zu erfassen.
[0021] Eine Erfassung des angezeigten Bildes oder ei-

nes Teils des angezeigten Bildes wird dadurch erreicht,
dass das wenigstens eine Erfassungsmittel ein Hellig-
keitssensor oder ein Farbsensor ist. Ein solches Erfas-
sungsmittel kann eine Kennung des vom Anzeigemittel
angezeigten Bildes an einer bestimmten Stelle des Bil-
des oder des Anzeigemittels erfassen.
[0022] Dieser Vorgehensweise liegt die Überlegung zu
Grunde, dass jedes Bild an einer Stelle des Anzeigemit-
tels oder Bildes einen spezifischen Helligkeitswert oder
Farbwert haben kann. Dieser kann sich aufgrund einer
individuellen Kennung ergeben, die die abgespeicherten
Bilder haben. So ist es zum Beispiel möglich und für die
Zwecke der Erfindung so vorgsehen, unterschiedliche
angezeigte Bilder durch Kennungen zu unterscheiden,
die stets an der gleichen Stelle des Bildes im Bild ent-
halten sind. Es könnte auch sein, dass mehrere Teilken-
nungen an verschiedenen Stellen in den Bilder enthalten
sind, die in der Kombination individuelle Kennungen der
Bilder ergeben. Die Kennung oder Teilkennung kann Teil
der einem Benutzer zu zeigenden Gestaltung des Bildes,
zum Beispiel eines Piktogramms sein. Es ist aber auch
möglich, dass die Kennungen oder Teilkennungen extra
zum Zwecke der individuellen Erkennung des Bildes in
das Bild eingearbeitet werden, ohne dass sie Teil des
anzuzeigenden Bildes, zum Beispiel Piktogramms wer-
den.
[0023] Damit jede dieser Teilkennungen erfasst wer-
den kann, kann eine erfindungsgemäße Anzeigevorrich-
tung mehrere Erfassungsmittel aufweisen, zum Beispiel
für jede Teilkennung ein Erfassungsmittel.
[0024] Als Kennung oder Teilkennung kommt zum Bei-
spiel eine Stelle in einem Bereich des Anzeigemittels in
Frage, die je nach Bild einen bestimmten Farb- und/oder
Helligkeitswert hat.
[0025] Zur Erkennung des Bildes aus der oder den er-
fassten Informationen wird die erfasste Information oder
werden die erfassten Informationen mit Referenzwerten
verglichen, die zusammen mit der Anweisung für die Aus-
wahl des Bildes übertragen werden oder in dieser An-
weisung enthalten sind oder zusammen mit den Bildda-
ten des ausgewählten Bildes im Bildspeicher abgelegt
sind oder in diesen Bilddaten enthalten sind.
[0026] Die bestimmte Stelle des Anzeigemittels ist von
einem Rahmen, der das Anzeigemittel einfasst, abge-
deckt. Dann ist das wenigstens eine Erfassungsmittel
zumindest teilweise zwischen dem Rahmen und dem An-
zeigemittel angeordnet oder zumindest teilweise in dem
Rahmen angeordnet.
[0027] Durch die Abdeckung wird erreicht, dass die
zum Zwecke der individuellen Erkennung des Bildes vor-
gesehenen Kennungen oder Teilkennungen in einem
vom Rahmen abgedeckten Bereich des Anzeigemittels
bzw. des angezeigten Bildes vorgesehen sind, und diese
für einen Betrachter des Bildes nicht sichtbar sind und
den Betrachter nicht stören, da sie nicht Teil des für den
Betrachter sichtbaren Bildes sind.
[0028] Das Anzeigemittel einer erfindungsgemäßen
Anzeigevorrichtung kann ein Flachbildschirm, insbeson-
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dere Flüssigkristallbildschirm oder ein OLED-Bildschirm
sein.
[0029] Das Anzeigemittel kann eine Sicherheitsleuch-
te einer Notbeleuchtung sein.
[0030] Eine solche erfindungsgemäße Sicherheits-
leuchte kann eine Rettungswegkennzeichenleuchte
oder Rettungszeichenleuchte sein.
[0031] Die im Bildspeicher gespeicherten Bilder kön-
nen Rettungswegkennzeichen sein.
[0032] Mindestens eine erfindungsgemäße Sicher-
heitsleuchte kann Teil einer Notbeleuchtung umfassend
eine dynamische oder adaptive Fluchtweglenkung sein.
Die Notbeleuchtung kann neben der Sicherheitsleuchte
ein Steuergerät aufweisen, wobei das Steuergerät mit
der Sicherheitsleuchte verbunden ist und über diese Ver-
bindung von dem Steuergerät die Anweisung zur Aus-
wahl des Rettungswegkennzeichens, welches aus dem
Bildspeicher auszulesen und durch das Anzeigemittel
anzuzeigen ist, an die Sicherheitsleuchte übertragbar ist,
um den Rettungsweg zu kennzeichnen.
[0033] Über die Verbindung zwischen dem Steuerge-
rät und der Sicherheitsleuchte kann von der Sicherheits-
leuchte die Meldung über das Ergebnis des von dem
Vergleichsmittel der Sicherheitsleuchte durchgeführten
Vergleiches zum Steuergerät übertragen werden.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der Zeichnung eines Aus-
führungsbeispiels beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1a bis 1c Darstellungen von Bildern die mit ei-
nem Anzeigemittel einer erfindungsge-
mäßen Anzeigevorrichtung angezeigt
werden können.

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Anordnung aus
einem ein Bild anzeigendes Anzeige-
mittels und eines Rahmens, in dem Er-
fassungsmittel angeordnet sind.

[0035] Die in den Figuren 1a bis 1c dargestellten Bilder
sind typische Rettungswegkennzeichen, wie sie grund-
sätzlich aus vielen Gebäuden allgemein bekannt sind.
Die Bilder unterscheiden sich jedoch von herkömmlichen
Bildern durch einen Rand R, der das in dem Bild darge-
stellte Piktogramm P eines flüchtenden Menschen ein-
fasst. Dieser Rand R ist in Abhängigkeit des dargestellten
Piktogramms P gestaltet. Je nach Piktogramm P sind in
dem ansonsten weißen Rand R Bereiche vorgesehen,
die mal schwarz und mal weiß sind. Anhand der Anord-
nung der wahlweise schwarzen oder weißen Bereiche
R1 bis R4 in dem Rand R kann man die Bilder unter-
scheiden, ohne dass man dazu die Piktogramme P be-
trachten muss. In den drei Beispielen sind die für die
Erkennung der Bilder vorgesehenen Bereiche R1 bis R4
des Rands R an den Schmalseiten der rechteckigen Bil-
der vorgesehen. Anhand der Fig. 1a bis 1c lassen sich
vier Bereiche R1 bis R4 unterscheiden, die zur Unter-
scheidung der Bilder mal schwarz, mal weiß eingefärbt

sind.
[0036] Die weiße oder schwarze Färbung der Bilder in
den vier Bereichen R1 bis R4 bilden Teilkennungen, die
zusammen eine in dem Bild vorgesehene Kennung bil-
den, anhand der das Bild erkannt werden kann.
[0037] Die Teilkennungen können von Erfassungsmit-
teln, nämlich Helligkeitssensoren S1 bis S4 erfasst wer-
den, die in dem Rahmen F der Anordnung nach Fig. 2
vorgesehen sind. Dieser Rahmen F fasst das Anzeige-
mittel A ein und überdeckt auch den Rand des Anzeige-
mittels A. Die Überdeckung des Randes des Anzeige-
mittels A durch den Rahmen F geht soweit, dass der
Rand R des von dem Anzeigemittel A dargestellten Bil-
des 1c von dem Rahmen F abgedeckt wird. Die Hellig-
keitssensoren S1 bis S4 sind so im Rahmen F angeord-
net, dass sie über den Teilkennungen des dargestellten
Bildes liegen.
[0038] Aus den durch die Helligkeitssensoren S1 bis
S4 erkannten Teilkennungen kann dann die vollständige
Kennung des Bildes zusammengesetzt werden. Damit
kann mittels der Erfassungsmittel eine Information ge-
wonnen werden, welches Bild von dem Anzeigemittel A
angezeigt wird. Diese Information kann dann mittels ei-
nes Vergleichsmittels mit einer Information verglichen
werden, die angibt, welches Bild angezeigt werden soll.
Stimmen beide Informationen überein, wird das richtige
Bild dargestellt. Unterscheiden sich die beiden Informa-
tionen dagegen, wird das falsche Bild dargestellt, ist die
Darstellung des richtigen Bildes fehlerhaft und/oder das
Anzeigemittel A ausgefallen oder gestört. In jedem Fall
ist das richtige Bild nicht so dargestellt, wie es dargestellt
werden soll. Es liegt dann ein Fehler vor, der gemeldet
werden kann.

Patentansprüche

1. Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Bildern, insbe-
sondere Piktogrammen,

- mit einem Bildspeicher, wobei in dem Bildspei-
cher Bilddaten von verschiedenen Bildern
speicherbar sind,
- mit einem Anzeigemittel (A), zum Anzeigen ei-
nes im Bildspeicher gespeicherten Bildes,
- mit einem Verarbeitungsmittel, mit dem aus
dem Bildspeicher Bilddaten eines der gespei-
cherten Bilder auslesbar und in ein elektrisches
Signal zum Steuern des Anzeigemittels zum An-
zeigen des Bildes umwandelbar sind,
- mit einem Eingang zum Einlesen der Anwei-
sung zur Auswahl des Bildes, welches aus dem
Bildspeicher auszulesen und durch das Anzei-
gemittel anzuzeigen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- jedes der in dem Bildspeicher gespeicherten
Bilder an einer bestimmten, bei allen Bildern
stets gleichen Stelle des Anzeigemittels oder
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Bildes eine Kennung mit einem spezifischen
Helligkeitswert und/oder Farbwert hat,
- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Erfas-
sungsmittel (S1 bis S4) aufweist, das ein Hellig-
keitssensor oder ein Farbsensor ist, mit dem als
Information über das angezeigte Bild eine Ken-
nung des vom Anzeigemittel angezeigten Bildes
an der bestimmten Stelle des Bildes oder des
Anzeigemittels erfassbar ist,
- die bestimmte Stelle des Anzeigemittels (A)
von einem Rahmen (F), der das Anzeigemittel
einfasst, abgedeckt ist, wobei das wenigstens
eine Erfassungsmittel (S1 bis S4) zumindest
teilweise zwischen dem Rahmen (F) und dem
Anzeigemittel (A) angeordnet ist oder zumindest
teilweise in dem Rahmen (F) angeordnet ist, und
- die Anzeigevorrichtung wenigstens ein Ver-
gleichsmittel aufweist, mit welchem die von dem
wenigstens einen Erfassungsmittel (S1 bis S4)
erfasste Information über das angezeigte Bild
einerseits mit

- der über den Eingang eingelesenen An-
weisung oder
- einer in der Anweisung enthaltenen Infor-
mation oder
- den gespeicherten Bilddaten oder
- einer mit den Bilddaten gespeicherten und
den Bilddaten zugeordneten Information

andererseits vergleichbar ist, um das angezeig-
te Bild zu erkennen.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung ein
Meldemittel aufweist, mit dem gemeldet werden
kann, wenn mittels des Vergleichsmittels feststellbar
ist, dass die vom Erfassungsmittel erfasste Informa-
tion aus dem von dem Anzeigemittel angezeigten
Bild nicht einem Referenzwert entspricht, der

- zusammen mit der Anweisung für die Auswahl
des Bildes übertragen wird,
- der in der Anweisung für die Auswahl des Bil-
des enthalten ist,
- der in den im Bildspeicher abgelegten Bildda-
ten des Bildes enthalten ist oder
- der zusammen mit den Bilddaten des ausge-
wählten Bildes im Bildspeicher abgelegt ist.

3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Meldemittel mit
einem Ausgang verbunden ist, über welchen eine
Meldung über das Ergebnis des Vergleiches an eine
andere Vorrichtung weitergebbar ist.

4. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-

tel (A) ein Flachbildschirm, insbesondere Flüssig-
kristallbildschirm oder ein OLED-Bildschirm ist.

5. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemit-
tel (A) eine Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung
ist.

6. Sicherheitsleuchte einer Notbeleuchtung nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitsleuchte eine Rettungswegkennzeichen-
leuchte oder Rettungszeichenleuchte ist und die im
Bildspeicher gespeicherten Bilder Rettungsweg-
kennzeichen sind.

7. Notbeleuchtung umfassend eine dynamische oder
adaptive Fluchtweglenkung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Notbeleuchtung ein Steuergerät
und wenigstens eine Sicherheitsleuchte nach An-
spruch 6 aufweist, wobei das Steuergerät mit der
Sicherheitsleuchte verbunden ist und über diese
Verbindung von dem Steuergerät die Anweisung zur
Auswahl des Rettungswegkennzeichens, welches
aus dem Bildspeicher auszulesen und durch das An-
zeigemittel anzuzeigen ist, an die Sicherheitsleuchte
übertragbar ist, um den Rettungsweg zu kennzeich-
nen.

8. Notbeleuchtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über die Verbindung zwischen
dem Steuergerät und der Sicherheitsleuchte von der
Sicherheitsleuchte die Meldung über das Ergebnis
des Vergleiches zum Steuergerät übertragbar ist.

Claims

1. Display device for displaying images, in particular
pictograms,

- having an image memory, wherein image data
of various images can be stored in the image
memory,
- having a display means (A) for displaying an
image stored in the image memory,
- having a processing means with which image
data of one of the stored images can be read
out from the image memory and converted into
an electrical signal for controlling the display
means for displaying the image,
- having an input for reading in the instruction
for selection of the image which is to be read out
from the image memory and displayed by the
display means,
characterised in that
- each of the images stored in the image memory
has an identifier with a specific brightness value
and/or a colour value at a specific location of the
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display means or image which is always the
same in all images,
- the display device has at least one detection
means (S1 to S4) which is a brightness sensor
or a colour sensor with which an identifier of the
image displayed by the display means at the
specific location of the image or the display
means can be detected as information about the
displayed image,
- the specific location of the display means (A)
is covered by a frame (F) enclosing the display
means, wherein the at least one detection
means (S1 to S4) is arranged at least partly be-
tween the frame (F) and the display means (A)
or is arranged at least partly in the frame (F).
- the display device has at least one comparison
means with which the information about the dis-
played image detected by the at least one de-
tection means (S1 to S4) can be compared on
the one hand with
- the instruction read in via the input or
- information contained in the instruction or
- the stored image data or
- information stored with the image data and as-
sociated with the image data on the other hand
in order to recognise the displayed image.

2. Display device according to claim 1, characterised
in that the display device comprises a notification
means with which it can be notified, when it can be
determined by the comparison means that the infor-
mation detected by the detection means from the
image displayed by the display means does not cor-
respond to a reference value which

- can be transmitted together with the instruction
for the selection of the image,
- is contained in the instruction for the selection
of the image,
- is contained in the image data of the image
which are stored in the image memory or
- is stored together with the image data of the
selected image in the image memory.

3. Display device according to claim 1 or 2, character-
ised in that the notification means is connected to
an output via which a notification of the result of the
comparison can be passed on to another device.

4. Display device according to any of claims 1 to 3,
characterised in that the display means (A) is a flat
panel display, in particular a liquid crystal display or
an OLED display.

5. Display device according to any of claims 1 to 4,
characterised in that the display means (A) is a
safety light of an emergency lighting system.

6. Safety light of an emergency lighting system accord-
ing to claim 5, characterised in that the safety light
is an escape route sign light or escape sign light and
the images stored in the image memory are escape
route signs.

7. Emergency lighting system comprising dynamic or
adaptive escape route guidance, characterised in
that the emergency lighting system has a control
device and at least one safety light according to claim
6, wherein the control device is connected to the
safety light and via this connection the instruction for
selection of the escape route sign which is to be read
out from the image memory and displayed by the
display means can be transmitted from the control
device to the safety light in order to indicate the es-
cape route.

8. Emergency lighting system according to claim 7,
characterised in that the notification of the result
of the comparison can be transmitted from the safety
light to the control device via the connection between
the control device and the safety light.

Revendications

1. Dispositif d’affichage pour l’affichage d’images, en
particulier de pictogrammes,

- avec une mémoire d’images, dans lequel des
données d’images différentes peuvent être en-
registrées dans la mémoire d’images,
- avec un moyen d’affichage (A) pour l’affichage
d’une image enregistrée dans la mémoire d’ima-
ges,
- avec un moyen de traitement, avec lequel des
données d’image d’une des images enregis-
trées peuvent être extraites de la mémoire
d’images et peuvent être converties en un signal
électrique pour la commande du moyen d’affi-
chage pour l’affichage de l’image,
- avec une entrée pour l’introduction de l’instruc-
tion pour la sélection de l’image qui est à extraire
de la mémoire d’images et est à afficher par le
moyen d’affichage,
caractérisé en ce que
- chacune des images enregistrées dans la mé-
moire d’images présente à un endroit détermi-
né, toujours identique pour toutes les images,
du moyen d’affichage ou de l’image un identi-
fiant avec une valeur de luminosité et/ou valeur
chromatique spécifique,
- le dispositif d’affichage présente au moins un
moyen de détection (S1 à S4) qui est un capteur
de luminosité ou un capteur de couleur, avec
lequel un identifiant de l’image affichée par le
moyen d’affichage peut être détecté comme in-

9 10 



EP 3 428 906 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

formation sur l’image affichée à l’endroit déter-
miné de l’image ou du moyen d’affichage,
- l’endroit déterminé du moyen d’affichage (A)
est recouvert par un cadre (F) qui entoure le
moyen d’affichage, dans lequel l’au moins un
moyen de détermination (S1 à S4) est agencé
au moins partiellement entre le cadre (F) et le
moyen d’affichage (A) ou est agencé au moins
partiellement dans le cadre (F), et
- le dispositif d’affichage présente au moins un
moyen de comparaison, avec lequel l’informa-
tion détectée par l’au moins un moyen de dé-
tection (S1 à S4) sur l’image affichée d’une part
est comparable avec
- l’instruction introduite par le biais de l’entrée ou
- une information contenue dans l’instruction ou
- les données d’image enregistrées ou
- une information enregistrée avec les données
d’image et associée aux données d’image

d’autre part afin de reconnaître l’image affichée.

2. Dispositif d’affichage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif d’affichage présen-
te un moyen de signalement, avec lequel il peut être
signalé lorsqu’il peut être constaté à l’aide du moyen
de comparaison que l’information détectée par le
moyen de détection provenant de l’image affichée
par le moyen d’affichage ne correspond pas à une
valeur de référence, qui

- est transmise conjointement avec l’instruction
pour la sélection de l’image,
- qui est contenue dans l’instruction pour la sé-
lection de l’image,
- qui est contenue dans les données d’image
déposées dans la mémoire d’images de l’image
ou
- qui est déposée conjointement avec les don-
nées d’image de l’image sélectionnée dans la
mémoire d’images.

3. Dispositif d’affichage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le moyen de signalement est
relié à une sortie, par le biais de laquelle un signa-
lement sur le résultat de la comparaison peut être
transmis à un autre dispositif.

4. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le moyen
d’affichage (A) est un écran plat, en particulier un
écran à cristaux liquides ou un écran à OLED.

5. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que le moyen
d’affichage (A) est une lampe de sécurité d’un éclai-
rage de secours.

6. Lampe de sécurité d’un éclairage de secours selon
la revendication 5, caractérisé en ce que la lampe
de sécurité est une lampe de plaque d’issue de se-
cours ou lampe à pictogramme et les images enre-
gistrées dans la mémoire d’image sont des plaques
d’issue de secours.

7. Éclairage de secours comprenant un guidage de
voie de secours dynamique ou adaptatif, caractéri-
sé en ce que l’éclairage de secours présente un
appareil de commande et au moins une lampe de
sécurité selon la revendication 6, dans lequel l’ap-
pareil de commande est relié à la lampe de sécurité
et par le biais de cette liaison l’instruction peut être
transmise par l’appareil de commande pour la sé-
lection de la plaque d’issue de secours qui est à ex-
traire de la mémoire d’images et à afficher par le
moyen d’affichage, à la lampe de sécurité afin de
signaler l’issue de secours.

8. Éclairage de secours selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que le signalement sur le résultat
de la comparaison peut être transmis par le biais de
la liaison entre l’appareil de commande et la lampe
de sécurité par la lampe de sécurité à l’appareil de
commande.
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